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Das Werden der modernen Schweiz 
 
Die Eidgenossenschaft vor 17981 
 

 
 
• Was sagt die Karte über die politischen Strukturen der Eidgenossenschaft vor 1798 aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Welchen Status hatte dein Wohnort? 
 
 
 
 

 
1 Helmut Meyer, Geschichtsbuch. Die Geschichte der Schweiz, Berlin 2002, S. 25. 
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Die politischen Strukturen im 18. Jahrhundert2 
 
Die Eidgenossenschaft – ein politisches Kuriosum 
Zwischen den zusehends straffer organisierten, europäischen Monarchien nahm sich die alte 
Eidgenossenschaft wie ein Überbleibsel aus dem Spätmittelalter aus. Sie war kein Staat im 
modernen Sinn, sondern ein uneinheitliches Geflecht souveräner Kleinstaaten, die in ganz un-
terschiedlichem Masse diesem angehörten. Es gab keine gemeinsame Bundesurkunde, keine 
Verfassung und schon gar keine Zentralregierung. Zusammengehalten wurde dieser Staaten-
bund durch eine Vielfalt höchst unterschiedlicher Bundesbriefe und Sonderbündnisse. Den Kern 
bildeten die dreizehn alten Orte (wobei Unterwalden und Appenzell wiederum in je zwei Hälf-
ten geteilt waren) mit ihren Untertanengebieten und den Gemeinen Herrschaften. Zu den Zu-
gewandten, die in einem eher lockeren Rechtsverhältnis zum «Kern» standen und in einigen 
Fällen nur mit einem Teil der Orte verbündet waren, gehörten etwa die Fürstabtei St. Gallen, 
das Wallis und Graubünden. 
Die einzige gemeinsame Institution dieses Bündnisgeflechts war der Delegiertenkongress, die 
Tagsatzung, die seit 1713 meist in Frauenfeld stattfand. Jeder Ort schickte zwei Gesandte, die 
Zugewandten nur einen. Beschlüsse erforderten Einstimmigkeit, was bei so vielen Partnern 
nicht leicht zu erreichen war. Die Gesandten stimmten nicht nach freiem Ermessen, sondern 
nach den Instruktionen ihrer Regierungen. 
Zu den wichtigen Geschäften der Tagsatzung gehörte die Verwaltung der Gemeinen Herrschaf-
ten, die Aussenpolitik und die Verteidigung. Gerade die Militärorganisation war indessen, wie 
sich zeigen sollte, kaum noch funktionstüchtig. 
 
Die städtischen Orte 
Die dreizehn Orte gliederten sich in Stadtorte und «Länder». In den Stadtrepubliken3 (Zürich, 
Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen) lag die Herrschaft bei ehrenamtlich 
waltenden Ratskollegien. Aus den Reihen des Grossen Rats mit 60 bis 200 Ratsherren rekru-
tierte sich der 24- bis 60-köpfige Kleine Rat. Aus diesem wiederum ging in der Regel der Ge-
heime Rat hervor, dessen wenige Mitglieder mehrmals wöchentlich tagten. All diese Ratsgremi-
en wurden von Bürgermeistern oder Schultheissen präsidiert. In den beiden kleineren Räten 
wurden die wichtigsten Geschäfte vorberaten, dem Grossen Rat blieb der Schlussentscheid. 
Die Mitglieder des Grossen Rates wurden überwiegend nicht von den Bürgern gewählt; der Rat 
ergänzte sich, wenn ein Mitglied starb oder zurücktrat, meist selbst. Eine Gewaltenteilung be-
stand nicht; die Ratsherren waren sowohl für die Gesetzgebung, die Regierung und die Recht-
sprechung zuständig. Ihnen zur Seite standen wenige Dutzend Beamte. Alle Sitzungen und 
Geschäfte blieben grundsätzlich geheim; öffentliche Kritik stand unter schwerer Strafe. 
In allen Städten bestand die Tendenz, den Kreis der regierungsberechtigten Familien enger zu 
ziehen. Neu Zugezogene erhielten im 18. Jahrhundert grundsätzlich kein Bürgerrecht. Am Ende 
des 18. Jahrhunderts gehörten in der Stadt Bern nur noch 30 Prozent der Bevölkerung zu den 
«Bürgern»; in Zürich waren es immerhin noch 60 Prozent. Aber auch innerhalb der Bürger-
schaft konnten sich mächtige Familien den entscheidenden Einfluss sichern. In Städten wie 
Bern und Luzern bildete sich ein geschlossenes Patriziat4 von «regimentsfähigen Geschlech-
tern», welche die Ratssitze unter sich aufteilten. In anderen Städten wie Zürich und Basel blieb 
zwar der politische Aufstieg allen Bürgern theoretisch offen, konnte aber nur von wirtschaftli-
chen Aufsteigern wahrgenommen werden. 

 
2 Meyer (2002), S. 22–24. 
3 Republik: Staatsform, bei der die Regierung auf bestimmte Zeit gewählt wird. 
4 Patrizier: vornehmer, wohlhabender Bürger. 
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Im Vergleich zu den absolutistischen Monarchien blieben jedoch die Machtinstrumente der 
Stadtregierungen beschränkt. Es gab weder ein stehendes Heer noch ein modernes Berufsbe-
amtentum. Zu beidem fehlten die Mittel. Direkte Steuern waren bei den Untertanen nicht durch-
zusetzen; es blieb bei den traditionellen Einnahmequellen wie Feudalabgaben5 und Zöllen so-
wie beim Salz- und Postmonopol. Widerstand seitens der politisch entmachteten «gemeinen 
Bürger» gegen die Aristokratisierung6 flammte nur selten auf, denn diese blieben gegenüber 
den ländlichen Untertanen in mancher Hinsicht wirtschaftlich privilegiert. 
 
Die Länder 
In den Länderorten (Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Glarus, Zug, Appenzell, Innerer und 
Äusserer Rhoden) lag die höchste Gewalt bei der Versammlung aller Landleute, der Landsge-
meinde. Faktisch befand sich die Macht allerdings in den Händen weniger wohlhabender 
«Häuptergeschlechter», die ihren Reichtum als Militärunternehmer oder als Grundbesitzer und 
Viehhändler erworben hatten. Diese verstanden es, mit Unterstützung ihrer finanziell abhängi-
gen Klienten die Landsgemeinde in ihrem Sinn zu lenken und vor allem das Antragsrecht des 
freien Mannes einzuschränken. Die Ämter wurden meist ganz offen an die Meistbietenden ver-
kauft. Gelegentlich verschaffte sich der Volkszorn gegen die «Häupter» Luft und fegte diese 
unter Führung einer Aufsteigerfamilie in der Landsgemeinde aus ihren Würden, doch nie für 
lange Zeit. Gestützt auf ihre ungebrochene wirtschaftliche Stellung kehrten die herrschenden 
Familien meist nach einigen Jahren an die Macht zurück. 
 
Die Untertanen 
Die meisten Menschen im Gebiet der Schweiz waren Untertanen, entweder eines einzelnen 
Ortes oder als Bewohner einer Gemeinen Herrschaft. Mit Ausnahme der beiden Appenzell und 
Ob- und Nidwalden verfügten alle Orte über Untertanengebiete, doch waren die Gebiete der 
Stadtrepubliken weitaus bedeutender als jene der Länderorte. Zürich und Bern geboten allein 
schon über zwei Fünftel der Bevölkerung der Schweiz. 
Der herrschende Ort liess sich durch einen Landvogt vertreten, der die Gerichtsverhandlungen 
leitete, die lokale Verwaltung kontrollierte und auf die fristgerechte Ablieferung der Abgaben 
achtete. Ihm zur Seite stand eine Hand voll einheimischer Schreiber und Knechte. In den Ge-
meinen Herrschaften stellten die herrschenden Orte den Landvogt abwechselnd in einem Tur-
nus von zwei Jahren. 
In den reformierten Untertanengebieten waren neben den Landvögten die Pfarrer in den einzel-
nen Kirchgemeinden wichtige Vertreter der Obrigkeit; Sie predigten Gehorsam und verlasen die 
vielen Mandate, mit denen die gnädigen Herren in der Stadt ihre Landeskinder zu disziplinieren 
versuchten, vom Handel über die Kleidung und Haartracht bis zum Lebenswandel. Auch das 
Armenwesen und die Schule fielen in die Zuständigkeit der Pfarrherren. 
Unter der Aufsicht der Landvögte konnten sich die Dörfer und Städtchen weitgehend selbst 
verwalten. So entsandte die Stadt Bern beispielsweise ins ganze Waadtland nur elf Landvögte; 
alle übrigen Beamten stellten die Waadtländer selbst. Diese Ämter waren auch hier im Besitz 
der alteingesessenen und vermögenden Familien. Wenn überlieferte Selbstverwaltungsrechte 
durch den regierenden Ort, etwa im Zeichen einer Modernisierung der Verwaltung, infrage ge-
stellt wurden, kam es oft zu lokalem Aufruhr. Dieser wurde dann zwar niedergeschlagen, doch 
bewirkte er meist den partiellen7 oder vollständigen Verzicht auf die geplante Ausdehnung der 
Herrschaftsrechte. 

 
5 Feudalabgaben: aus dem Mittelalter stammende Leistungen, die aus der rechtlichen Abhängigkeit der Bauern 
vom adeligen oder geistlichen Grundherrn begründet wurden. 
6 Aristokratie: Adel, Oberschicht. 
7 partiell: teilweise. 
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Die Helvetische Republik 
 
• Was geschah 1798 im Gebiet der Eidge-

nossenschaft? 
 
 
 
 
 
 
• Was machte die Helvetische Republik 

aus? Wie war sie organisiert? 
 
 
 
 
 
 
• Was waren die Ziele der Zentralregie-

rung? 
 
 
 
 
 
 
• 1803 ist die Helvetische Republik am En-

de. Warum? 
 
 
 
 
 
 
• Wie veränderte Napoleon die Helvetische 

Republik im Jahr 1803? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 1: Helvetik, 1798–1803. 
 

 
 

Abb. 2: Die Eidgenossenschaft, 1803–1815. 

• Was waren die Früchte der Helvetischen Republik? 
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Die Eidgenossenschaft 18158 
 

 
 

8 Meyer Helmut/Schneebeli Peter, Durch Geschichte zur Gegenwart. Band 2, Zürich 1995, 157–158. 
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• Welche Errungenschaften aus der Zeit der Helvetischen Republik und der Mediationsver-

fassung wurden auch im Bundesvertrag von 1815 beibehalten? 
 
 
 
• Worin unterscheidet sich die Ordnung der Eidgenossenschaft nach 1815 von jener vor 

1798? 
 
 
 
• Inwiefern stimmt der Bundesvertrag von 1815 mit der Ordnung der alten Eidgenossenschaft 

vor 1798 überein? 
 
 
 
• Überlege, welche Folgen diese Rückkehr zu den alten Verhältnissen haben konnte. 
 
  

 



FMS Zug – Geschichte Nationalstaatenbildung 
 

 7 

Die Entstehung des Bundesstaates 
 
1847 – Der Sonderbundskrieg9 
 

 

 
9 Nappey Grégoire, Auf zur Schweiz, Zürich 2008, S. 50–51. 
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1848 – Die erste Bundesverfassung10 
 

 

 
10 Nappey (2008), S. 54–55. 
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